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1. Bedingte Schutzmaßnahmen  
Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung ist der Kern der 
internationalen Handelsordnung der Welthandelsorga-
nisation (WTO, World Trade Organization), zu dessen 
Einhaltung sich bisher 164 Mitglieder verpflichtet ha-
ben.  
Aber wie so oft so gilt auch hier: Keine Regel ohne Aus-
nahme. Eine davon ist die Anwendung von bedingten 
handelspolitischen Schutzmaßnahmen, um einem wirt-
schaftlichen Schaden durch steigende Importe – po-
tenziell ausgelöst durch „unfaire“ Handelspolitik oder 
Unternehmenspraktiken des Exportlandes – entgegen-
zuwirken.1 
Man unterscheidet hier insbesondere drei Typen2: 

 
1 Günstigere Handelspräferenzen für Entwicklungsländer zur Förderung 
ihres wirtschaftlichen Aufholprozesses sowie Freihandelsabkommen 
stellen zwei weitere bedeutende Ausnahmen dar. Siehe dazu beispiels-
weise den FIW Policy Brief von Grübler und Stöllinger (2018). 

• Antidumpingzölle (Antidumping duties): Sie zielen 
darauf ab, unfairem Preisdumping der Handels-
partner entgegenzuwirken und sind die mit Ab-
stand am häufigsten im internationalen Handel 
eingesetzten Schutzmaßnahmen. Sie werden im-
mer bilateral (sogar auf Unternehmensebene dif-
ferenziert) und produktspezifisch eingesetzt. 

• Ausgleichszölle (Countervailing duties) bzw. Anti-
subventionsmaßnahmen: Sie kommen zum Ein-
satz, wenn importierte Produkte vom exportieren-
den Handelspartner direkt oder indirekt subventi-
oniert wurden. Sie werden bilateral gegen be-
stimmte Länder eingesetzt; die Produkte/Sekto-
ren, die von Ausgleichszöllen betroffen sind, müs-
sen nicht mit den subventionierten Sektoren über-
einstimmen. 

2 Sie stellen drei von insgesamt 16 von UNCTAD (2019) klassifizierten 
nicht-tarifären Handelsmaßnahmen dar. 
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Das oberste Ziel der Welthandelsorganisation ist eine globale Handelsliberalisierung zum Wohl aller Länder. Da 
der Abbau von Handelsbarrieren jedoch auch in nicht intendierten wirtschaftlichen Effekten resultieren kann, wur-
den bereits in den 1960er-Jahren Instrumente entwickelt, um Schäden für die heimische Wirtschaft durch stark 
steigende Importe – insbesondere jene, die unlauteren Handelspraktiken zuzuschreiben sind – entgegenzuwirken. 
Antidumping-, Antisubventions- und Schutzmaßnahmen werden jedoch nicht nur multilateral im Rahmen der 
Welthandelsorganisation geregelt. Über 80% der seit 1996 in Kraft getretenen präferenziellen Handelsabkommen 
enthalten entsprechende Bestimmungen; in EU-Abkommen sind sie noch häufiger verankert als in anderen, aller-
dings mit wesentlich stärkerem Bezug auf die Welthandelsorganisation und die Erarbeitung einvernehmlicher Lö-
sungen. Die empirische Wirtschaftsforschungsliteratur zeigt allerdings auch auf, dass die stark steigende Nutzung 
der Instrumente nicht zwingend ein Zeichen vermehrt unfairer Handelspraktiken ist, sondern vielmehr auf protek-
tionistischen Missbrauch der Schutzmaßnahmen hindeutet. Die schweren wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-
Pandemie, die durch die Krise beschleunigte Digitalisierung und die geographisch asymmetrische Erholung von 
der Gesundheits- und Wirtschaftskrise befeuern die Nutzung bestehender und Entwicklung neuer handelspoliti-
scher Schutzinstrumente. Neben der Beleuchtung von bereits seit längerem etablierten Antidumping-, Antisub-
ventions- und Schutzmaßnahmen streift der Policy Brief auch neuere oder wiederbelebte Instrumente, die eben-
falls dem Schutz der Wirtschaft vor schädigenden Handelspraktiken anderer Länder dienen sollen, aber die Dis-
kussionen rund um steigenden Protektionismus und die Rolle der Welthandelsorganisation weiter intensivieren. 
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• Schutzmaßnahmen (Safeguards): Sie stellen zeit-
lich begrenzte ad-hoc Maßnahmen dar, die im-
plementiert werden dürfen, um die negativen 
wirtschaftlichen Konsequenzen stark steigender 
Importe zu verhindern oder abzuschwächen. Sie 
sind produktspezifisch, kommen aber typischer-
weise für alle Handelspartner zur Anwendung. 
Vorab sei bereits darauf hingewiesen, dass sich 
globale Schutzmaßnahmen im Rahmen der WTO 
von in Handelsabkommen verankerten bilatera-
len oder regionalen Schutzmaßnahmen im De-
sign (betroffene Partnerländer, Bedingungen für 
die Anwendung als auch Art und Umfang der 
Maßnahmen) unterscheiden. 

 
Nach einer kurzen Vorstellung, wie diese drei Instru-
mente im multilateralen Handelssystem und in bilatera-
len oder regionalen Handelsabkommen verankert sind, 
bildet die Beschreibung der Nutzung dieser Instrumente 
den Kern des vorliegenden Policy Briefs: Welche Län-
der nutzen diese Maßnahmen? Welche Sektoren sind 
besonders oft betroffen? Welche Veränderungen sind 
über die Zeit zu beobachten?  
Vor dem Hintergrund der auf wirtschaftspolitischer und 
-wissenschaftlicher Ebene geführten Debatten rund 
um weltweit steigenden Protektionismus und die Ef-
fekte der aktuellen COVID-19-Krise wird zudem auf die 
Kritik an der Ausgestaltung und Umsetzung von han-
delspolitischen Schutzmaßnahmen und die jüngsten 
EU-Reformen eingegangen. Da die drei größten Han-
delsmächte – die EU, die USA und China –  oft im Zent-
rum handelspolitischer Schutzmaßnahmen stehen und 
ihre Beziehung untereinander entscheidend für die zu-
künftige Ausgestaltung der globalen Welthandelsord-
nung ist, wird zudem hie und da über den Tellerrand 
der drei „klassischen“ handelspolitischen Schutzmaß-
nahmen geblickt, um neue oder wiederbelebte Instru-
mente thematisch zu streifen, welche diese Beziehun-
gen potenziell zusätzlich strapazieren.  

Der multilaterale Rahmen 

Die Anwendung von handelspolitischen Schutzmaß-
nahmen ist im Rahmen der Welthandelsorganisation für 
ihre Mitglieder geregelt. Antidumpingmaßnahmen zur 
Bekämpfung von aggressivem Preisdumping waren die 
erste Art von nicht-tarifären Maßnahmen (NTM), die auf 
multilateraler Ebene während der Kennedy-Runde des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT, Ge-
neral Agreement on Tariffs and Trade) in den 1960er-
Jahren verhandelt wurden. Während der Tokio-Runde 
in den 1970er-Jahren umfassten NTM neben Antidum-
ping bereits Ausgleichsmaßnahmen gegen Subventio-
nen, Importlizenzverfahren und technische Handels-
hemmnisse.  
Antidumpingzölle und Ausgleichszölle sind im Artikel VI 
des GATT verankert. Das „Abkommen zur Implementie-
rung von Artikel VI“ (auch bekannt als „Antidumping 
Abkommen“) spezifiziert, was unter Preisdumping zu 

verstehen ist. Preisdumping liegt dann vor, wenn Ver-
käufe zu Preisen unter einem „fairen Wert“ getätigt 
werden – das heißt, entweder zu Preisen unter den Her-
stellungskosten (inklusive eines Aufschlags für den Ver-
kauf und einer Gewinnmarge), oder zu Preisen unter je-
nen im heimischen Markt des Exportlandes oder in ei-
nem anderen Drittland im normalen Handelsverkehr 
(internationale Preisdiskriminierung).  
Das Übereinkommen über Subventionen und Aus-
gleichsmaßnahmen ("SCM-Übereinkommen"; SCM 
steht für Subsidies and Countervailing Measures) unter-
scheidet zwischen verbotenen Subventionen (z.B. di-
rekten Exportsubventionen) auf der einen Seite und an-
fechtbaren Subventionen, die sich an bestimmte Un-
ternehmen, Branchen oder Regionen richten (z.B. Pro-
duktionssubventionen) und gegen die über das WTO-
Streitbeilegungsverfahren oder mit Ausgleichszöllen 
vorgegangen werden kann, auf der anderen Seite.  
Wichtig dabei ist: Vor der Einführung von Antidumping- 
oder Ausgleichszöllen muss das Beschwerde führende 
Land nachweisen, dass das Preisdumping des Export-
landes der heimischen Industrie einen erheblichen 
Schaden zufügt, oder zuzufügen droht.  
Im Vergleich zu Antidumpingzöllen und Ausgleichszöl-
len sind globale Schutzzölle nicht bilateral ausgerichtet, 
sondern betreffen alle Handelspartner eines bestimm-
ten Produkts, dessen Importe unerwartet stark ange-
wachsen sind und der heimischen Wirtschaft des im-
portierenden Landes Schaden zufügen könnten. Sie 
sind in Artikel XIX des GATT und im WTO-Abkommen zu 
Schutzmaßnahmen geregelt. Schutzmaßnahmen neh-
men meist die Form von Zöllen an. Besondere Schutz-
maßnahmen gelten für landwirtschaftliche Produkte. 
Sie finden Anwendung, wenn ein bestimmtes Importni-
veau überschritten wird, oder wenn der Einfuhrpreis der 
importierten Waren unter einen festgelegten Richtpreis 
fällt.  

Einzug in bilaterale Handelsabkommen 

Zusätzlich werden den handelspolitischen Schutzmaß-
nahmen in allen modernen präferenziellen Handelsab-
kommen eigene Kapitel gewidmet. 
Etwa im jüngsten EU-Handelsabkommen mit dem Ver-
einigten Königreich, welches vorläufig am 1. Jänner 
2021 in Kraft trat, werden im Abschnitt „GOODS.17: 
Trade Remedies“ die Rechte und Pflichten in Bezug auf 
die WTO-Regulierungen zu Antidumping, Ausgleichszöl-
len, allgemeinen Schutzmaßnahmen und Agrarschutz-
maßnahmen bestätigt. Hierbei wird festgehalten, dass 
es den Parteien obliegt zu entscheiden, ob sie für ihre 
Maßnahmen die volle Dumpingspanne oder einen 
niedrigeren Betrag ansetzen wollen. Zudem wird ver-
einbart, dass die Parteien nicht gleichzeitig für dasselbe 
Gut allgemeine Schutzmaßnahmen und spezielle 
Schutzmaßnahmen für den Agrarbereich anwenden 
dürfen (OJ, 2020). 
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Im EU-Abkommen mit Japan, das im Februar 2019 in 
Kraft trat, wird das Kapitel 5 diesen Handelsschutzmaß-
nahmen gewidmet. Im Gegensatz zum Abkommen mit 
dem Vereinigten Königreich enthält es keine Verweise 
auf die WTO-Abkommen und ist dementsprechend 
auch wesentlich detaillierter ausgeführt (OJ, 2018a).  
Die Design of Trade Agreements Datenbank gibt Auf-
schluss darüber, wie sich diese Bestimmungen in einer 
Vielzahl präferenzieller Handelsabkommen integriert 
haben. Eine Aufschlüsselung von 626 Handelsabkom-
men, die zwischen 1970 und 2020 in Kraft getreten sind, 
zeigt, dass Schutzmaßnahmen (Safeguards) bereits in 
den 25 Jahren vor der Etablierung der WTO in über 80% 
der Abkommen berücksichtigt wurden (Abbildung 1).  
Handelsabkommen gehen zumeist sowohl auf globale 
Schutzmaßnahmen als auch auf bilaterale Schutzmaß-
nahmen ein. Typische Bestimmungen zu globalen 
Schutzmaßnahmen beziehen sich darauf, dass die Ver-
tragsparteien ihre Rechte und Pflichten im Rahmen der 
multilateralen Abkommen auf WTO-Ebene erhalten. 
Globale Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich pro-
duktspezifisch und werden auf Basis des Meistbegüns-
tigtenprinzips (Most favoured nation, MFN) gegen alle 
WTO-Mitglieder3 angewandt und nehmen die Form 
von mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen oder 
von Zollerhöhungen über die gebundenen Sätze hin-
aus an. Jedoch finden sich in manchen Handelsab-
kommen Klauseln, die Vertragspartner bei der Anwen-
dung von globalen Schutzmaßnahmen ausschließen 
(Kruger et al., 2009). 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bilaterale bzw. regi-
onale Schutzmaßnahmen in Handelsabkommen zu 
verankern, die zumeist darauf abzielen, den Übergang 
zu ausverhandelten niedrigeren Zöllen zu erleichtern. 
Sie betreffen lediglich die Vertragspartner des Handels-
abkommens. Die maximale Anwendungsdauer ist 
meist kürzer als jene für globale Schutzmaßnahmen. 
Selten werden quantitative Restriktionen erlaubt; meist 
adressieren sie Zölle in der Form von (1) einer temporä-
ren Aussetzung weiterer Importzollreduktionen, oder 
(2) einer Anhebung von Importzöllen bis zum MFN-
Zollsatz zum Zeitpunkt der Anwendung der Schutzmaß-
nahme oder zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Han-
delsabkommens (Viljoen, 2016). 
Bestimmungen zu Antidumping, Subventionen und An-
tisubventionsmaßnahmen fanden davor wesentlich 
weniger oft Einzug in präferenzielle Handelsabkom-
men, während sie seit 1996 ähnlich wie unilaterale 
Schutzmaßnahmen in etwa 80% der Abkommen ver-
handelt werden.  
 

 
3 Abgesehen von zulässigen Ausnahmen, wie der günstigeren Behand-
lung von Entwicklungsländern. 
4 Für den aktuellen Trade Policy Review der Europäischen Kommission  
siehe EK (2021a). 

Abbildung 1: Bestimmungen zu handelspolitischen 
Schutzmaßnahmen in präferenziellen Handelsabkommen 

 
Q: Dür et al, (2014), DESTA Update 2019. Eigene Auswertung. 

 
Hier zeigen sich merkliche Unterschiede zwischen EU-
Abkommen und Nicht-EU-Abkommen (Tabelle 1). Ver-
einbarungen zu Antidumping finden sich in über 90% 
der EU-Abkommen, im Vergleich zu 67% der übrigen 
präferenziellen Handelsabkommen. In EU-Abkommen 
ist öfter explizit die Nutzung von Antidumping erlaubt; 
dabei zeigt sich jedoch, dass die EU – in Einklang mit 
ihrer allgemeinen Handelsstrategie, die eine Stärkung 
der regelbasierten multilateralen Handelsordnung der 
WTO anstrebt4 – wesentlich öfter auf GATT/WTO-
Bestimmungen verweist und die Streitbeilegung im 
Rahmen der WTO sucht.5 Der Anteil der EU-Abkommen, 
die vor der Initiierung von Antidumpingverfahren vorse-
hen, dass die Parteien gemeinsam nach einer einver-
nehmlichen Lösung suchen, ist mit 46% mehr als dop-
pelt so hoch als in Abkommen anderer Volkswirtschaf-
ten. Doppelt so häufig wird auch die „Regel des nied-
rigeren Zolls“ (lesser duty rule) vereinbart (mit rund 10% 
der EU-Abkommen), die besagt, dass niedrigere Zölle 
als die Dumpingspanne eingehoben werden, wenn 
diese zur Beseitigung der wirtschaftlichen Schädigung 
ausreichen.  
Aus politökonomischer Sicht besonders interessant ist, 
dass rund ein Zehntel der EU-Abkommen spezifizieren, 
dass bei der Anwendung von Antidumping ein breite-
res öffentliches Interesse berücksichtigt werden soll, als 
jenes der im heimischen Markt agierenden Produzen-
ten eines betroffenen Wirtschaftszweiges. Hierzu zählen 
etwa Konsumenten, importierende und outsourcende 
Unternehmen.  
 
 

5 Eine Textanalyse von Young (2015) zeigt für eine Auswahl umfassen-
der EU-Handelsabkommen (Kanada, Mittelamerika, Singapur und Süd-
korea), dass sich die EU auch hinsichtlich Standards darauf konzentriert, 
eine Äquivalenz verschiedener Regeln der Handelspartner herzustellen 
oder eine Einigung auf internationale Normen zu erzielen. 
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Tabelle 1: Bestimmungen in präferenziellen Handelsabkommen der EU und anderen Volkswirtschaften  

ANTIDUMPING EU Nicht-EU 

i. Gibt es Bestimmungen zu Antidumping?  91% 67% 

ii. Ist es explizit erlaubt, Antidumpingmaßnahmen zu nutzen?  84% 61% 

iii. Gibt es eine Referenz zu GATT/WTO-Bestimmungen für Antidumping?  73% 56% 

iv. Suchen die Parteien vor der Untersuchung nach einvernehmlichen Lösungen?  46% 20% 

v. Gilt das Streitbeilegungsverfahren des Handelsabkommens nicht für Antidumping?  15% 6% 

vi. Sind sich Parteien einig, dass die Beilegung einer Streitigkeit im Rahmen der WTO erfolgen kann?  12% 6% 
vii. Sind sich Parteien einig, dass ein breiteres öffentliches Interesse berücksichtigt werden soll?  11% 1% 

viii. Vereinbaren die Parteien ausdrücklich eine "Regel des niedrigeren Zolls"?  10% 4% 

SUBVENTIONEN UND ANTISUBVENTIONSMASSNAHMEN EU Nicht-EU 

i.  Gibt es Bestimmungen zu Subventionen?  84% 62% 

ii.  Werden Ausgleichszölle im Abkommen erwähnt?  74% 60% 

iii.  Gibt es eine Referenz zu GATT/WTO-Bestimmungen für Subventionen und Ausgleichszölle?  52% 47% 

iv.  Erarbeiten die Parteien eine gemeinsame Subventionspolitik?  40% 6% 

v.  Gibt es einen expliziten Hinweis auf die Gestattung von Subventionen?  5% 3% 

vi.  Gibt es einen expliziten Hinweis, dass die Anwendung von Subventionen untersagt ist?  5% 10% 

SCHUTZMASSNAHMEN EU Nicht-EU 

i.  Enthält die Vereinbarung spezielle Schutzbestimmungen für die Vertragsparteien?  89% 78% 

ii.  Verweist das Abkommen auf GATT/WTO-Bestimmungen zu Schutzmaßnahmen?  27% 37% 

iii.  Einigen sich die Parteien auf eine vom GATT/WTO abweichende Dauer des Schutzzolls?  20% 29% 

iv.  Erlauben die Parteien Schutzmaßnahmen nur während einer Übergangszeit?  9% 13% 

v.  Einigen sich die Vertragsparteien auf Bedingungen, unter denen die Partner von allgemei-
nen/globalen Schutzmaßnahmen ausgenommen werden?  4% 10% 

vi.  Schließt das Abkommen die Anwendung von Schutzmaßnahmen aus?  0% 1% 

ANZAHL DER PRÄFERENZIELLEN HANDELSABKOMMEN 81 631 

Q: Dür et al, (2014), DESTA Update 2019. Eigene Auswertung und Darstellung. Sortierung nach der Häufigkeit der Anwendung in EU-Abkommen. 

 

Bei Subventionen und handelspolitischen Maßnahmen 
gegen ihre negativen Effekte zeigt sich, dass die EU im 
Vergleich zu anderen Ökonomien stärkeren Fokus auf 
die Regulierung über Handelsabkommen legt: 84% der 
EU-Abkommen enthalten Bestimmungen zu Subventio-
nen und 74% nehmen Bezug auf Ausgleichszölle, wäh-
rend sich diese Anteile auf 62% bzw. 60% in Nicht-EU-
Handelsabkommen belaufen. Eine besonders große 
Diskrepanz zeigt sich in dem Bemühen der EU mit den 
Vertragspartnern an einer gemeinsamen Subventions-
politik zu arbeiten (40%), welches in Handelsabkom-
men außerhalb der EU noch eine relative Seltenheit ist 
(6%). 
Während sich der Großteil der präferenziellen Handels-
abkommen der EU hinsichtlich Antidumping, Aus-
gleichszöllen und Subventionen auf die GATT/WTO-
Bestimmungen berufen, ist das für weniger als ein Drittel 
der Abkommen für allgemeine Schutzmaßnahmen der 
Fall. Rund ein Fünftel legt eine Anwendungsdauer fest, 
die von der von GATT/WTO vorgesehenen (4 Jahre mit 

der Option einer Verlängerung um weitere 4 Jahre) ab-
weicht. Hinsichtlich Schutzmaßnahmen scheint die EU 
ihren Vertragspartnern im Schnitt weniger günstigere 
Konditionen zu gewähren als andere Ökonomien; so 
zeigt sich zum Beispiel, dass sich die EU nur in 9% der 
Abkommen auf die Anwendung während einer Über-
gangszeit beschränkt und in nur 4% der Verträge die 
Partner unter bestimmten Bedingungen von allgemei-
nen Schutzmaßnahmen – die sonst alle Handelspartner 
betreffen – ausgenommen werden. 
 



 2. Nutzung von Schutzmaßnahmen 

 
 

Policy Brief Nr. 50, Mai 2021  5 
   

 
 

2. Nutzung von 
Schutzmaßnahmen 

Handelspolitische Schutzmaßnahmen von WTO-
Mitgliedern sind über das Integrated Trade Intelligence 
Portal (I-TIP) der WTO abrufbar (WTO, 2021). Diese Infor-
mationen wurden für die wiiw NTM Datenbank6 mit Da-
ten der Temporary Trade Barriers Database (TTBD) von 
Bown (2016) ergänzt und stellen die Basis für die nach-
folgenden Statistiken für den Zeitraum 1996-2018 dar.  
Die Liste der häufigsten Nutzer von Handelsschutzmaß-
nahmen wird – mit großem Abstand – von den USA an-
geführt, gefolgt von Indien, noch vor der EU auf Platz 3 
sowie Brasilien, Argentinien, Australien und China. Auf 
der Seite der von den Maßnahmen betroffenen Länder 
steht China an erster Stelle, gegen das mehr als dreimal 
so viele Maßnahmen gerichtet wurden als gegen das 
zweitplatzierte Südkorea. Nach Indien und Taiwan folgt 
die USA auf Rang 5, während die EU erst an zwölfter 
Stelle steht. Allgemein zeigt sich für bilaterale Maßnah-
men, dass Länder des oberen Segments des mittleren 
Einkommens (upper middle income countries; nach 
Klassifikation der Weltbank) und jene mit hohen Ein-
kommen zu den häufigsten Anwendern dieser Maß-
nahmen zählen, gleichzeitig aber auch am öftesten 
Ziel dieser handelspolitischen Instrumente sind (Grübler 
und Reiter, 2021). 
In Summe ist seit den 2000er-Jahren ein leicht rückläufi-
ger Trend beobachtbar. Die absolute Zahl notifizierter 
Handelsschutzmaßnahmen fiel im Zeitraum 1996-2004 
nie unter 300 und seither nie unter 200. 
 
Abbildung 2: Notifizierte Handelsschutzmaßnahmen, 1996-2018 

 
Q: wiiw NTM Data, basierend auf WTO I-TIP und TTBD. Eigene Auswer-
tung und Darstellung. 

 

 
6 Sie stehen kostenlos zur Verfügung unter: https://wiiw.ac.at/ds-2.html  

Über alle Jahre und WTO-Mitglieder hinweg dominie-
ren Antidumpingmaßnahmen (Abbildung 2). Der Hö-
hepunkt in der Nutzung von Antidumpingmaßnahmen 
wurde in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren 
erreicht; trotz eines rückläufigen Trends repräsentierten 
sie durchwegs immer über die Hälfte aller Maßnahmen. 
Mit Ende des Jahres 2019 hatte die EU 94 Antidumping-
zölle in Kraft, 15 Ausgleichszölle, und drei Schutzmaß-
nahmen (EK, 2020a). 
Der Rückgang der Initiierungen von Antidumpingmaß-
nahmen wurde mit der globalen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise, die 2008 startete, unterbrochen. Seither sind 
einzelne Anstiege – während der globalen Handelsab-
schwächung in den Jahren 2012/13 sowie 2015 – be-
obachtbar (Abbildung 3, erstes Diagramm). Über 30% 
der abgebildeten 6.139 Antidumping-Initiierungen 
weltweit betreffen unedle Metalle, gefolgt von chemi-
schen Produkten (20%). Im ersten Halbjahr 2020 entfie-
len sogar 92 (49%) der 188 globalen Antidumping-Initi-
ierungen auf den Metallsektor. Die Bereiche der Le-
bensmittelindustrie, Textilien und Bekleidung sowie Ma-
schinen und Elektrogeräte haben seit den späten 
1990er-Jahren an Bedeutung verloren. 
Die Dominanz der Eisen- und Stahlindustrie zeigt sich 
auch auf Länderebene. Rund 40% der eingeleiteten 
Antidumpingmaßnahmen der EU betreffen den Metall-
sektor, weitere 20% die chemischen Industrien. Noch 
stärker ausgeprägt ist dieses Bild mit Blick auf die USA, 
wo mehr als 55% der Maßnahmen Metallprodukten zu-
zuordnen sind und lediglich 13% dem am zweitstärksten 
betroffenen Sektor der chemischen Industrien. Für 
China zeigt sich mit über 50% der Maßnahmen in der 
chemischen Industrie und 10% in der Metallindustrie 
eine zu den USA fast spiegelbildliche Aufstellung. 
 
Box 1: Aktuelle Beispiele: Antidumpingmaßnahmen gegen Österreich 
Drei Antidumpingmaßnahmen sind derzeit gegen Ös-
terreich in Kraft: (1) ein Antidumpingzoll Argentiniens 
von 98% auf beschichtetes Papier [initiiert im Dezember 
2010; in Kraft seit Juni 2012; G/ADP/N/230/ARG]; (2) ein 
Antidumpingzoll der USA von 51,48% auf zugeschnit-
tene Bleche aus Kohlenstoffstahl und legierte Stahlsor-
ten [initiiert im Mai 2016; in Kraft seit Mai 2017; 
G/ADP/N/328/USA] und (3) ein Antidumpingzoll der 
USA von 25,9% auf die chemische Verbindung Stronti-
umchromat, die unter anderem in der Flugzeugbran-
che zur Korrosionsverhinderung zur Anwendung kommt 
[initiiert im Oktober 2018; in Kraft seit November 2019; 
G/ADP/N/335/USA] 
 
Über die gesamte Periode 1996-2018 wurden zehnmal 
so viele Antidumpingfälle eingeleitet wie Fälle für Aus-
gleichszölle gegen verzerrten Wettbewerb durch Sub-
ventionen. Letzteres Instrument gewinnt jedoch zuneh-
mend an Bedeutung; insbesondere seit der Wirtschafts- 
und Finanzkrise wird es jährlich stärker genutzt 
(Abbildung 3, zweites Diagramm), wenn auch noch 

6.308; 73%

620; 7%

437; 5%

1.285; 15%

Antidumping

Ausgleichszölle

Schutzmaßnahmen

Spezielle Schutzmaßnahmen (Landwirtschaft)
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verhältnismäßig von weniger und vor allem industriali-
sierten Ländern.  
Ausgleichszölle sind noch stärker auf Eisen- und Stahl-
produkte konzentriert. Rund 45% der notifizierten Maß-
nahmen betreffen Basismetalle und Waren daraus, ge-
folgt von den chemischen (und verwandten) Industrien 
sowie der Warengruppe für Harze, Plastik, Kautschuk 
und Produkte daraus mit jeweils 10%. Im ersten Halbjahr 
2020 betrafen 18 von insgesamt 27 Maßnahmen (67%) 
unedle Metalle.  
Beachtlich ist, dass die EU, die USA und China zusam-
men für rund zwei Drittel aller eingeleiteten Ausgleichs-
maßnahmen aufkommen (im Vergleich zu etwas mehr 
als einem Viertel im Fall von Antidumpingzöllen).  
Das Bild der US-Ausgleichszölle über die letzten 25 Jahre 
gleicht mit 54% im Metallbereich und 10% im Chemie-
sektor stark jenem für Antidumping, während die ergrif-
fenen Antisubventionsmaßnahmen Chinas und der EU 
stärker über Sektoren diversifiziert sind. Für die EU sind 
insgesamt 27% dem Metallsektor, 20% Produkten aus 
Kunststoff, und jeweils 11% den Bereichen Textilien und 
Bekleidung (HS XI), Waren aus Stein, Gips, Zement, oder 
Glas (HS XIII) sowie Maschinen und elektronischen Er-
zeugnissen (XVI) zuzuordnen. Chinas Ausgleichszölle 
adressieren vornehmlich den Agrarbereich (44%; HS I-
IV), gefolgt von den chemischen Industrien (33%) sowie 
den Metallsektor (11%) und den Transportsektor (11%). 
 
Box 2: Nerven aus Stahl: China im Fokus 
Über den Zeitraum 2015-2019 wurden von der EU 66 
neue Untersuchungen für Handelsschutzmaßnahmen 
gegen Importe aus 22 Ländern eingeleitet. Davon ent-
fielen 25 auf China, jeweils fünf auf Ägypten und Russ-
land und jeweils drei auf Brasilien, Indien, Südkorea und 
die Türkei. Im Jahr 2019 betrafen 86 der gesamt 121 EU-
Antidumpingmaßnahmen und sieben von 16 EU-
Ausgleichszöllen in Kraft Importe aus China. 
Eisen-, Stahl- und Glasfaserprodukte dominieren die 
handelspolitischen Schutzinstrumente der EU im Allge-
meinen, und gegen China gerichtete Maßnahmen im 
Besonderen.  
Drei von 11 EU-Antidumpingmaßnahmen und zwei von 
fünf EU- Ausgleichsmaßnahmen im Jahr 2019 wurden 
für den Metallsektor initiiert – alle betrafen mitunter Lie-
feranten aus China. Einer von vier im Jahr 2019 vorläu-
fig eingeführten Antidumpingzöllen richtete sich gegen 
Importe von Stahlrädern aus China (50,3%-66,4%) (EK, 
2020b). 
Die aggressive Handelspolitik der USA unter der Präsi-
dentschaft von Donald Trump führte zusätzlich zur Ein-
führung von allgemeinen Schutzmaßnahmen im Stahl-
sektor, die im Kontext der COVID-19-Krise verfeinert 
wurden (OJ, 2020b); nicht zuletzt in Hinblick auf  
Handelsumlenkungseffekte der US-Politik, Überkapazi-
täten in China und die raschere wirtschaftliche Erho-
lung in China. 
 

Box 3: Aktuelle Beispiele: Produkte, die gleichzeitig von 
Antisubventions- und Antidumpingmaßnahmen der EU betroffen sind 
Für bestimmte Produkte aus Endlosglasfaserfilamenten 
aus China etablierte die EU Antidumpingzölle zwischen 
7,3% und 13,8%, [(EU) No 248/2011] und in weiterer 
Folge zusätzlich Ausgleichszölle im Umfang von 4,9% bis 
10,3% [(EU) No 1379/2014]. Im Februar 2021 wurden die 
endgültigen Ausgleichszölle nach Unternehmen diffe-
renziert angepasst [(EU) No 328/2021], die voraussicht-
lich fünf Jahre gelten werden. 
Auch E-Bikes aus China sehen sich sowohl mit Antidum-
pingzöllen (10,3%-70,1%) [(EU) 2019/73] als auch Aus-
gleichszöllen (3,9%-17,2%) [(EU) 2019/72] konfrontiert. 
 
Temporäre Schutzzölle können unter anderem dabei 
helfen, bi- und multilaterale Handelsliberalisierungen zu 
verhandeln, deren Handelskonsequenzen schwer abzu-
schätzen sind. Unilaterale Schutzmaßnahmen repräsen-
tierten über den Zeitraum 1996-2018 rund 5% der gesam-
ten Handelsschutzmaßnahmen. Für sie sind derzeit keine 
klaren Auf- oder Abwärtstrends ersichtlich (Abbildung 3, 
drittes Diagramm).  
Im Vergleich zu Antidumpingmaßnahmen fallen die Ba-
sismetalle (96 Initiierungen, 25%) und chemischen Indust-
rien (59 Initiierungen, 15%) bei Schutzzöllen etwas weni-
ger ins Gewicht. Diese haben dafür eine größere Bedeu-
tung für den Agrar- und Lebensmittelbereich (HS I-IV) so-
wie für Textilien und Bekleidung (HS XI).  
Die WTO rapportiert lediglich zwei tatsächlich ergriffene 
Schutzmaßnahmen für China, vier für die EU und acht für 
die USA, womit die drei größten Handelsblöcke der Welt 
lediglich 7% der gesamt 191 allgemeinen Schutzmaß-
nahmen seit der Gründung der WTO repräsentieren. Für 
China und die EU sind diese Maßnahmen auf den Me-
tall- und Lebensmittelbereich beschränkt, während die 
USA auch für Maschinen und elektronische Geräte da-
von Gebrauch machte. 
Insgesamt gibt es 39 WTO-Mitglieder, darunter die EU, 
die sich das Recht reserviert haben, spezielle Schutz-
maßnahmen im Agrarbereich zu nutzen (WTO, 2017). 
Drei Produktkategorien dominieren die speziellen 
Schutzmaßnahmen der EU: Zucker, Fleisch, und andere 
tierische Produkte (wie Eier oder Häute). 
Informationen zu speziellen Agrarschutzmaßnahmen 
sind im Allgemeinen weniger transparent als für andere 
Schutzmaßnahmen und in den verfügbaren Datenban-
ken unterrepräsentiert, wie sich an einem Beispiel der EU 
veranschaulichen lässt: In der WTO-Datenbank ist eine 
einzige EU-Notifizierung spezieller Schutzmaßnahmen 
angeführt. Diese stammt aus dem Jahr 1995 und enthält 
eine Liste an Zolllinien mit Richtpreisen, deren Unter-
schreitung Maßnahmen auslöst. De facto zeigen die 
jährlichen Berichte, dass die EU regelmäßig Maßnahmen 
implementiert mit Berufung auf die Notifizierung im Jahr 
1995.  Beispielsweise wurden im Juli 2020 die Maßnah-
men für das „Marketingjahr 2019/20“ (von 1. Juli 2019 bis 
30. Juni 2020) kommuniziert. In diesem Zeitraum wurden 
preisbasierte Maßnahmen für drei Produkte aus Hühner-
fleisch ergriffen  (Grübler und Reiter, 2020).
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Abbildung 3: Initiierungen von bedingten Schutzmaßnahmen im Zeitverlauf nach gruppierten HS-Abschnitten, Jänner 1995 bis Juni 2020  

 

 

 

◼ I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs  ◼ 
XIII Waren aus Steinen, Gips, Zement, Glas; keramische Waren 

II Waren pflanzlichen Ursprungs  XIV Perlen, Edelsteine, Edelmetalle 
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle   XV Unedle Metalle und Waren daraus 
IV Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke,     

  alkoholhaltige Flüssigkeiten und Essig; Tabak  ◼ 
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 

    XVII Beförderungsmittel (Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe) 

◼ V Mineralische Stoffe   XVIII Optische, photographische Instrumente,  
VI Erzeugnisse der chemischen Industrien    medizinische Instrumente, Musikinstrumente 
VII Kunststoffe, Kautschuk und Waren daraus     

    ◼ 
XIX Waffen und Munition 

◼ 
VIII Häute, Felle, Leder; Sattlerwaren; Reiseartikel  XX Verschiedene Waren 
IX Holz, Holzkohle; Flecht- und Korbmacherwaren   XXI Kunstgegenstände, Antiquitäten 

 X Papier, Pappe und Waren daraus     
 XI  Textilien und Waren daraus     
 XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Schirme, Stöcke     

Q: Notifizierungen an die WTO bis inklusive 30. Juni 2020. Eigene Auswertung und Darstellung. 
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Der Jahrhundertstreitfall: Boeing-Airbus 

Ein besonderer Streitfall schlägt alle Rekorde. Am 6. Ok-
tober 2004 leitete die USA ein Verfahren7 (DS316) we-
gen Subventionen für den europäischen Flugzeugher-
steller Airbus ein, während am 27. Juni 2005 die EU eine 
Beschwerde aus demselben Grund gegen den US-
amerikanischen Flugzeughersteller Boeing einreichte. 
Viele Reports und Jahre später wurden Vergeltungs-
maßnahmen in Milliardenhöhe durchgesetzt. Die WTO 
hat im Oktober 2019 entschieden, dass die USA Aus-
gleichszölle auf Importe aus der EU im Wert von 7,5 Mil-
liarden US-Dollar erheben kann; im Parallelfall hat sie 
zugunsten der EU entschieden, dass Vergeltungszölle 
auf US-Importe im Wert von bis zu 4,0 Milliarden US-
Dollar angewandt werden dürfen (EK, 2020c). 
Noch im Dezember 2020 änderte die USA ihre Methode 
zur Berechnung ihrer Sanktionen gegen die EU, 
wodurch sich die Zahl der in der EU betroffenen Pro-
dukte stark erhöhte. Ende Jänner 2021 wurde das Amt 
des US Präsidenten von Donald Trump an Joe Biden 
übergeben und bereits im März konnten sich die USA 
und die EU darauf verständigen, ihre gegenseitigen 
Sanktionen für eine Dauer von vorerst vier Monaten 
auszusetzen, um nach einer nachhaltigen Lösung des 
Konflikts zu suchen (EK, 2021b). 
Ganz zentral ist hier zu unterstreichen, dass die wirt-
schaftlichen Effekte weit über die Sektoren hinausge-
hen, die Gegenstand dieser Dispute sind.  
Im Federal Register der USA lässt sich nachlesen, wel-
che Produkte aus welchen EU-Mitgliedstaaten ab Mitte 
Oktober 2019 mit zusätzlichen Zöllen (10% für große Zi-
vilflugzeuge und 25% für andere Produkte) belegt wur-
den (Tabelle 2). Mit über 40% sind Tiere und Produkte 
tierischen Ursprungs das häufigste Ziel der Maßnah-
men, gefolgt von Waren der Lebensmittelindustrie mit 
rund 24%. Zusammen mit Textilien und Bekleidung (11%) 
und Produkten pflanzlichen Ursprungs (8%) repräsentie-
ren die Top 4 Produktkategorien 84% der betroffenen 
Güter, während im Transportbereich lediglich ein Gut – 
Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge mit einem Leer-
gewicht von mehr als 15.000 kg (HS 880240) – adressiert 
wird.  
Auch die EU veröffentlichte eine Produktliste mit Gütern 
aus den USA, für die zusätzliche Importzölle eingeho-
ben wurden (Tabelle 3). Die meisten der über 300 Pro-
dukte sind Waren der Lebensmittelindustrie, Getränke, 
alkoholische Flüssigkeiten, Essig und Tabak. Darunter 
fallen über 40 Produkte unter alkoholische Getränke 
wie Weine, Sekt, Rum und Wodka. Über 100 Produkte 
der Liste sind dem Agrarbereich und der Lebensmittel-
industrie zuzuordnen, gefolgt von 46 Produkten der 
chemischen Industrien.  

 
7 WTO-Mitglieder sind angehalten beim Verdacht von Verstößen ge-
gen multilaterale Handelsregeln auf den Streitbeilegungsmechanismus 
zurückzugreifen, anstatt einseitige Maßnahmen zu setzen. Dieses Instru-
ment geht über die oben genannten „klassischen“ bedingten Schutz-

Die Abschätzung der wirtschaftlichen Schäden, die 
sich aus einem Disput in einem einzelnen von beiden 
Seiten des Atlantiks – wenn auch in unterschiedlicher 
Form – stark subventionierten Sektor ergeben, verkom-
pliziert sich dadurch ungemein. 
 
Tabelle 2: Anzahl der von US-Strafzöllen betroffenen EU-Güter im 
Boeing-Streitfall nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (HS) 

 HS Kapitelnummer und Beschreibung Anzahl und Anteil 
d. Produkte 

I Lebende Tiere und Waren tierischen  
Ursprungs 66 42% 

IV Waren der Lebensmittelindustrie,  
Getränke, Alkohol, Essig, Tabak 38 24% 

XI Textilien und Textilwaren 17 11% 

II Waren pflanzlichen Ursprungs 12 8% 

XVII Beförderungsmittel 1 1% 

 Übrige 24 15% 

 Summe 158 100% 

Anmerkung: Top 4 im Vergleich zu Beförderungsmittel und übrige Pro-
duktgruppen. Anzahl der Produkte auf 8-Steller-Ebene des US-
amerikanischen Harmonized Tariff Schedules. Q: Federal Register 
(2019), eigene Berechnungen. 

 
Tabelle 3: Anzahl der von EU-Strafzöllen betroffenen US-Güter im 
Boeing-Streitfall nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (HS) 

 HS Kapitelnummer und Beschreibung Anzahl und Anteil 
d. Produkte 

IV Waren der Lebensmittelindustrie,  
Getränke, Alkohol, Essig, Tabak 108 28% 

II Waren pflanzlichen Ursprungs 55 14% 

I Lebende Tiere und Waren tierischen  
Ursprungs 53 14% 

VI Erzeugnisse der chemischen Industrie 
und verwandter Industrien 46 12% 

XVII Beförderungsmittel 31 8% 

 Übrige 97 25% 

  Summe 390 100% 

Anmerkung: Top 4 im Vergleich zu Beförderungsmittel und übrige Pro-
duktgruppen. Anzahl der Produkte auf 8-Steller-Ebene der Kombinier-
ten Nomenklatur. Q: EK (2020c), eigene Berechnungen. 

 
 
  

maßnahmen hinaus, steht aber in direktem Zusammenhang. Interes-
santerweise scheinen Länder WTO-Streitbeilegungsverfahren nicht als 
Substitute, sondern eher komplementär zu einseitigen Maßnahmen zu 
nutzen (Feinberg und Reynolds, 2018). 
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3. Braucht es Schutz vor 
Schutzmaßnahmen? 

Der Rahmen des GATT kann den Missbrauch handels-
politischer Schutzmaßnahmen nicht ausschließen. Ei-
nige empirische Forschungsarbeiten legen nahe, dass 
sie verstärkt protektionistisch genutzt werden. 
Ungeachtet anderer Faktoren, die zum Rückgang der 
Produktion im importierenden Land geführt haben, 
wird die gleichzeitige Entwicklung eines Importanstiegs 
und Produktionsrückgangs zum Anlass genommen, 
handelspolitische Schutzmaßnahmen einzusetzen 
(Vandenbussche und Zanardi, 2008).  
Sie zielen insbesondere auf politisch einflussreiche Sek-
toren mit wenigen großen, gut organisierten, heimi-
schen Produzenten ab und reduzieren dabei den inter-
nationalen Wettbewerb (Zanardi, 2004). Forschungsar-
beiten von Prusa und Skeath (2002, 2005) deuten da-
rauf hin, dass Antidumpingmaßnahmen nicht nur öko-
nomischen, sondern auch strategischen Motiven fol-
gen: Es zeigt sich etwa, dass Antidumping als Vergel-
tungsmaßnahme eingesetzt wird. Bao und Qiu (2011) 
legen dar, dass die Antidumpingfälle Chinas und der 
USA mit Vergeltungsmotiven konsistent sind; im Fall Chi-
nas jedoch nicht mehr als für die USA.  
Die empirische Forschungsliteratur veranschaulicht 
deutlich, dass Antidumpingmaßnahmen einem anti-
zyklischen Pfad folgen, mit einer stärkeren Nutzung 
während Rezessionen (Knetter und Prusa, 2003). Eine 
vergleichende Analyse von Industrie- und Entwick-
lungsländern von Aggarwal (2004) legt nahe, dass ers-
tere in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs auf An-
tidumping als protektionistisches Instrument zurückgrei-
fen, während letztere häufig Antidumping als Substitut 
für Zollsenkungen nutzen. 
Die globale Ausbreitung und intensive Nutzung von be-
dingten Schutzmaßnahmen lässt zunehmend mehr 
ÖkonomInnen zu dem Schluss kommen, dass das an-
gedachte Heilmittel gegen das Dumpingproblem zu 
einer eigenen Krankheit mutiert ist (Zanardi, 2006), ge-
gen die es aktuellere und präzisere Regeln braucht.  
 

EU-Reform 

Bereits im Jahr 2006 wurde von verschiedenen Gesell-
schaftsgruppen, EU-Mitgliedsstaaten und dem damali-
gen EU-Handelskommissar eine Reform der Handels-
schutzmaßnamen und insbesondere des Antidumping-
Instruments gefordert. Reformüberlegungen betrafen 
europäische Produzenten, die Teile ihrer Produktion in 
Drittstaaten ausgelagert hatten, Interessen des Einzel-
handels und von Konsumenten, die Überarbeitung und 
Transparenz der Kriterien bei der Bearbeitung von Anti-
dumping- und Antisubventionsuntersuchungen und 
die Interessen kleiner und mittelgroßer Unternehmen 
(KMUs). Nicht zuletzt auch der Anstieg von Maßnah-

men anderer Länder gegen die EU – potenziell als Ver-
geltungsmaßnahmen – stützten die Befürworter von Re-
formen. 
Für den Status Quo machten sich dagegen traditio-
nelle Produzenten und Nutzer von Schutzmaßnahmen 
stark, die primär oder ausschließlich in der EU produzier-
ten. Diese repräsentierten „konsolidierte“ bzw. „oligo-
polistische“ Sektoren mit wenigen agierenden Unter-
nehmen, die auf Skaleneffekten aufbauten (Stahlin-
dustrie, chemische Industrie und Unterhaltungselektro-
nik). Für sie war es leichter, die Voraussetzungen für die 
Einleitung von EU-Schutzmaßnahmen zu erfüllen (De 
Bièvre und Eckhardt, 2010): 
„Der Antrag gilt als ‚von einem Wirtschaftszweig der 
Gemeinschaft oder in seinem Namen‘ gestellt, wenn er 
von Gemeinschaftsherstellern unterstützt wird, deren 
Produktion insgesamt mehr als 50 v. H. der Gesamtpro-
duktion der gleichartigen Ware darstellt, die auf den 
Teil des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft entfällt, 
der den Antrag entweder unterstützt oder ablehnt. 
Eine Untersuchung wird jedoch nicht eingeleitet, wenn 
auf die Gemeinschaftshersteller, die den Antrag aus-
drücklich unterstützen, weniger als 25 v. H. der Gesamt-
produktion der gleichartigen vom Wirtschaftszweig der 
Gemeinschaft hergestellten Ware entfallen“ (EK Regu-
lierung 384/96, ABl L056). 
Hierbei ist zu beachten, dass durch Änderungen der 
Antidumping- und Antisubventions-Grundverordnun-
gen im Jahr 2004 das Beschlussverfahren im Rat geän-
dert wurde, sodass Stimmenthaltungen nicht mehr als 
Ablehnung eines Kommissionsvorschlags, sondern als 
Zustimmung zu diesem gewertet wurden.  
Das Reformpaket sah unter anderem die Inklusion von 
outsourcenden Unternehmen sowie eine verstärkte Be-
rücksichtigung der Interessen von konsumierenden und 
importierenden Sektoren im Rahmen der Prüfung des 
Gemeinschaftsinteresses (jetzt: Unionsinteresses) vor. 
Der Reformprozess scheiterte vorerst im Jahr 2008 an 
der starken politischen Mobilisierung von konzentrierten 
Produzentengruppen (De Bièvre und Eckhardt, 2010).  
Zehn Jahre später wurde das seit der Gründung der 
WTO kaum veränderte Grundgerüst für Handelsschutz-
maßnahmen der EU doch stark überarbeitet. Ein Grund 
dafür war die Forderung Chinas, dass ihm bei der Be-
rechnung der Höhe von Antidumpingzöllen der Markt-
wirtschaftsstatus gewährt wird. Das hätte zur Folge, 
dass die Preise oder die Produktionskosten in China ver-
wendet würden – die für viele chinesische Unterneh-
men jedoch weiterhin als erheblich verzerrt gelten – 
und nicht etwa Produktionskosten in Vergleichslän-
dern. China beruft sich bei seiner Forderung auf das 
Protokoll über den Beitritt Chinas zur WTO, Artikel 15, Ab-
satz (d): 
„Once China has established, under the national law 
of the importing WTO Member, that it is a market econ-
omy, the provisions of subparagraph (a) shall be termi-
nated provided that the importing Member's national 
law contains market economy criteria as of the date of 
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accession. In any event, the provisions of subpara-
graph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of ac-
cession“ (WTO, 2001). 
Das wäre im Dezember 2016 der Fall gewesen. Im be-
treffenden Absatz (a), Ziffer (ii) ist festgehalten, dass 
WTO-Mitglieder abweichende Methodologien für 
China anwenden dürfen:  
„The importing WTO Member may use a methodology 
that is not based on a strict  comparison  with  domestic 
prices or costs in China if the producers under investi-
gation cannot clearly show that market economy con-
ditions prevail in the industry producing the like product 
with regard to manufacture, production and sale of 
that product“ (WTO, 2001). 
In diesem Kontext hat die EU Ende 2017 neue Regeln 
zur Berechnung von Dumpingspannen eingeführt (OJ, 
2017), die den Spielraum für höhere Zölle erweitern. 
Wenn im Ausfuhrland nennenswerte Verzerrungen 
durch staatliche Eingriffe bestehen, werden alternative 
Herstellungs- und Verkaufskosten herangezogen, ins-
besondere solche in einem repräsentativen Land mit 
ähnlichem wirtschaftlichen Entwicklungsstand; sollte es 
mehr als ein derartiges Land geben, wird jenes bevor-
zugt, in dem angemessene Sozial- und Umweltstan-
dards bestehen. Diese Regel kam im Jahr 2019 gegen 
organisch beschichtete Stahlprodukte aus China zum 
Tragen: Hier wurde Mexiko herangezogen, da Malaysia 
drei von acht Konventionen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO, International Labor Organiza-
tion) und ein wichtiges Umweltabkommen (Stockholm 
Übereinkommen über persistente organische Schad-
stoffe) nicht ratifiziert hatte (EK, 2020a).  
Im Jahr 2018 folgten weitere Änderungen (OJ, 2018b). 
Dabei wurde der EU-Rahmen flexibler gemacht: Unter-
suchungen sollten schneller vonstattengehen (in 14 
statt 15 Monaten in Antidumping-, in 13 Monaten in An-
tisubventionsverfahren) und Maßnahmen rascher ein-
geführt werden (provisorisch nach sieben oder spätes-
tens acht Monaten anstatt bisher nach neun Mona-
ten). Für die Höhe der Zölle gilt die „Regel des niedrige-
ren Zolls“ nur mehr mit Einschränkungen. 
Für die Kalkulation der Schadensspanne der EU-
Industrie als Basis für die Anwendung der Regel des 
niedrigeren Zolls werden auch Kosten für Investitionen, 
Forschung und Entwicklung sowie zu erwartende Kos-
tenerhöhungen im Hinblick auf strengere multilaterale 
Standards in den Bereichen Umweltschutz und Arbeits-
bedingungen mit einbezogen.  
Andererseits wird die Intention der EU neue Maßnah-
men einzuführen drei Wochen im Voraus angekündigt; 
und sollte auf Basis der Überprüfungen eingeführter 
Maßnahmen die Entscheidung fallen, dass sie aufge-
hoben werden, so werden gezahlte Zölle den Import-
euren rückerstattet. Nicht zuletzt werden seither neben 
der Beschwerde führenden Industrie auch Gewerk-
schaften in die Prozesse voll einbezogen. 

 
8 Für einen Überblick siehe z.B. https://ec.europa.eu/info/stra-
tegy/recovery-plan-europe_de#kernelemente-der-einigung  

4. Aktuelle Entwicklungen im 
COVID-19-Kontext 

Die COVID-19-Pandemie hat sich 2020 rasant zu einer 
globalen Gesundheits- und Wirtschaftskrise mit multidi-
mensionalen Folgen entwickelt. Handelspolitisch wa-
ren gleich zu Beginn der Pandemie Güter des Gesund-
heitssektors gleichzeitig Ziel von handelsliberalisieren-
den Maßnahmen auf Importe und von exporthem-
menden Maßnahmen. In erster Linie wurden Im-
portzölle reduziert und Importverfahren beschleunigt, 
während Exportrestriktionen auferlegt wurden.  
Über das Jahr 2020 hinweg waren rund zwei Drittel der 
Notifizierungen handelspolitischer Maßnahmen mit di-
rektem COVID-19-Bezug technischen Handelsbarrieren 
und gesundheits- und pflanzenschutzrechtlichen Maß-
nahmen zuzurechnen. Die meisten davon können grob 
in vier Kategorien untergliedert werden: (1) Vereinfa-
chung von Zertifizierungsmaßnahmen (inkl. verstärkte 
Nutzung von elektronischen Zertifikaten), (2) Standards 
zur Gewährleistung sicherer medizinischer Güter (unter 
anderem zur Ankurbelung der heimischen Produktion), 
(3) Sicherstellung der Verfügbarkeit von Lebensmitteln 
und (4) Risikominimierung in Bezug auf den Handel mit 
lebenden Tieren (WTO, 2020). 
Aber auch bedingte Handelsschutzmaßnahmen könn-
ten weiteren Aufwind erfahren. Die in Abbildung 3 dar-
gestellten Initiierungen enden im ersten Halbjahr 2020. 
Global hat sich die Coronakrise erst im zweiten Quartal 
entfaltet. Eine Verdoppelung der Fälle für das gesamte 
Jahr ist entsprechend eine konservative Annahme, die 
auf über 370 Antidumpingfälle, über 50 Ausgleichsmaß-
nahmen, und über 25 allgemeine Schutzmaßnahmen 
schließen ließe. Damit wäre das erste Corona-Jahr, auf 
welches noch mehrere in abgeschwächter Form fol-
gen werden, jenes mit den seit 1995 häufigsten Anti-
dumping-Initiierungen (gefolgt von 372 Fällen im Jahr 
2001), den zweithäufigsten Initiierungen von Antisub-
ventionsmaßnahmen (nach 55 Fällen im Jahr 2018) und 
den dritthäufigsten Initiierungen von Schutzmaßnah-
men. 
Es gibt mehrere Gründe zu vermuten, dass handelspo-
litische Schutzmaßnahmen global und auf EU-Ebene 
künftig noch häufiger genutzt werden.  
Zum einen intensiviert die globale Wirtschaftskrise die 
Involvierung des Staates zur Stützung der Wirtschaft. 
Das betrifft in der EU sowohl die nationalen Rettungs-
pakete als auch den Europäischen Aufbauplan mit ei-
nem starken Fokus auf Industriepolitik, mit dem Ziel, die 
Wirtschaft der EU grüner, nachhaltiger und digitaler zu 
gestalten.8 Damit verbreitert sich folglich die Angriffsflä-
che für Ausgleichszollverfahren.  
Mit der zäh voranschreitenden Immunisierung der eu-
ropäischen Bevölkerung dürfte der Einbruch der Nach-
frage bei gleichzeitig ungewollten Produktions- und 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de#kernelemente-der-einigung
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de#kernelemente-der-einigung
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Verkaufseinschränkungen zu vermehrtem Dumping 
führen, das potenziell einen langfristigen Schaden an 
der heimischen Industrie verursachen könnte.  
Beispielhaft zeigt sich das für die EU an den allgemei-
nen Schutzmaßnahmen für Stahl. Erstmals seit 2002 wur-
den von der EU im Jahr 2018 allgemeine Schutzmaß-
nahmen initiiert als Reaktion auf den im März 2018 von 
den USA eingeführten 25% Zoll auf Stahlprodukte, so-
wohl gegen die EU als auch andere bedeutende Han-
delspartner wie Kanada und Mexiko. Um einer starken 
Handelsumlenkung – d.h. Handelsflüssen von Stahlpro-
duzenten, die normalerweise in die USA exportiert hät-
ten, aber aufgrund des Zolls nach anderen Absatz-
märkten Ausschau hielten – entgegenzuwirken, wur-
den Zollkontingente eingeführt. Alle über die Kontin-
gente hinausgehenden Importe wurden ebenfalls mit 
25% Zöllen belegt (EK, 2019).  
Die COVID-19 bedingte Wirtschaftskrise setzte der eu-
ropäischen Stahlindustrie laut Europäischer Kommission 
derart zu, dass sie die Schutzmaßnahmen anpasste. 
Neben dem Einbruch der Nachfrage wurde hier über 
die asymmetrische Erholung von der Gesundheitskrise 
und das Risiko opportunistischer Praktiken von Handels-
partnern, die inländische Produzenten übermäßig aus 
dem Markt verdrängen könnten, argumentiert. Die 
Schutzmaßnahme der EU wurde dahingehend adap-
tiert, dass (a) länderspezifische Zollkontingente anstatt 
auf jährlicher Basis auf Quartalsbasis verwaltet werden, 
und (b) Regeln für den Zugang zu Restkontingenten 
angepasst wurden, um einer Verdrängung kleinerer 
Ausfuhrländer entgegenzuwirken (OJ, 2020b). Auch 
wenn hier China nicht explizit erwähnt ist, kann man 
davon ausgehen, dass insbesondere China in Bezug 
auf aggressives Exportverhalten und Verdrängungspo-
tenzial angesprochen ist, da China ein Großteil der 
weltweiten Stahlüberkapazitäten zugesprochen wird. 
Neben den abrupten, unerwarteten Effekten der Pan-
demie, verstärkte diese – insbesondere auch mobili-
tätseinschränkende – Krise bereits bestehende „Me-
gatrends“ wie etwa die verstärkte Digitalisierung. Wäh-
rend der Güterhandel sowohl im Inland als auch grenz-
überschreitend einbrach, florierten globale digitale 
Dienstleister, ohne angemessene Beiträge zur wirt-
schaftlichen Erholung zu leisten, da sie bislang ungenü-
gend in das Steuersystem integriert sind. Nicht zuletzt 
deshalb wurden Gespräche zu einer Einigung im Rah-
men der OECD intensiviert – eine Einigung gibt es je-
doch noch nicht. Österreich gehört zu einem der Län-
der, das seit Anfang 2020 eine Digitalsteuer auf Online-
Werbeleistungen einhebt. Die USA haben darauf mit ei-
ner Initiierung einer „Section 301“ Untersuchung rea-
giert.9 Dieses seit der Etablierung der WTO kaum ver-
wendete Instrument wurde unter der Trump-Administ-
ration wiederbelebt und wird wohl auch unter Präsi-
dent Biden bedingte Schutzmaßnahmen der USA kom-

 
9 Neben Österreich müssen auch Indien, Italien, Spanien, die Türkei und 
das Vereinigte Königreich mit Maßnahmen, wie höheren Zöllen, rech-
nen. 

plementieren. Sie werden einseitig von den USA ver-
hängt, wenn Partnerländer ungerechtfertigte oder un-
angemessene oder US-Unternehmen diskriminierende 
Politiken verfolgen, die den Handel oder Investitionen 
der USA einschränken. Ähnlich wie bei Ausgleichszöllen 
lässt sich vorab nicht ersehen, welche Sektoren davon 
betroffen sein könnten. Im Fall der Österreichischen Di-
gitalsteuer wird von der US-Administration vorgesehen, 
dass zusätzliche Zölle im Ausmaß von bis zu 25% einge-
hoben werden, die in Summe in etwa dem Schaden 
entsprechen, welcher der US-Wirtschaft durch die Digi-
talsteuer entsteht. Die US-Behörden gehen hier von 
rund 45 Millionen US-Dollar pro Jahr aus. Die dazu an-
geführte Produktliste zeigt, dass davon unter anderem 
Leder- und Glaswaren, Kupferlegierungen, Ferngläser, 
Mikroskope bis hin zu Konzertflügel und damit eine Viel-
zahl an Branchen betroffen sein könnten, die niemand 
im Kontext einer Digitalsteuerdiskussion vermuten 
würde (USTR, 2021).  
Ebenfalls bereits länger diskutiert werden Chinas glo-
bale Investitionsstrategien in Infrastruktur und Schlüssel-
technologien.10 Die EU hat ein ambivalentes Verhältnis 
zu China: „China ist in verschiedenen Politikbereichen 
ein Kooperationspartner, mit dem die EU eng abge-
stimmte Ziele verfolgt, ein Verhandlungspartner, mit 
dem die EU einen Interessenausgleich finden muss, so-
wie zugleich ein wirtschaftlicher Konkurrent in Bezug 
auf technologische Führung und ein Systemrivale, der 
alternative Governance-Modelle propagiert“ (EK und 
HV, 2019). Entsprechend vielfältig sind die Instrumente, 
die in dieser schwierigen Beziehung zur Anwendung 
kommen, mit einem im Jahr 2020 eingeführten EU-
Überprüfungsmechanismus für ausländische Investitio-
nen auf der einen Seite und dem Umfassenden Investi-
tionsabkommen (CAI, Comprehensive Agreement on 
Investment) zwischen der EU und China auf der ande-
ren Seite. Der im Februar 2021 veröffentlichte Trade Po-
licy Review hält zudem fest, dass die EU handelspoliti-
sche Schutzmaßnahmen nicht nur gegen unfairen 
Handel, sondern verstärkt auch Ausgleichsmaßnah-
men gegen neue Formen der Subventionierung bei In-
vestitionsfinanzierungen anwenden wird; was durch-
aus auf Chinas Ambitionen im Bereich internationaler 
Infrastrukturinvestitionen und -finanzierung und globa-
ler Technologieführerschaft anspielen könnte (EK, 
2021a). 
 

5. Schlussfolgerungen 
Handelspolitische Schutzmaßnahmen sind wieder auf 
dem Vormarsch. Sie werden von einer zunehmend grö-
ßer werdenden Zahl an Ländern angewandt; nicht sel-
ten kommen dabei unterschiedliche Instrumente für 
dieselben Produkte zum Einsatz. Eisen- und Stahlpro-
dukte sowie Güter der chemischen Industrien stehen 

10 Siehe dazu beispielsweise den FIW Policy Brief zur Chinesischen Sei-
denstraßeninitiative: http://www.fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Pu b-
likationen/Policy_Briefs/33_FIW_PolicyBrief_GrueblerStehrer.pdf  

http://www.fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Publikationen/Policy_Briefs/33_FIW_PolicyBrief_GrueblerStehrer.pdf
http://www.fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Publikationen/Policy_Briefs/33_FIW_PolicyBrief_GrueblerStehrer.pdf
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hier im Vordergrund. Österreich ist einerseits von den 
Maßnahmen gegen die EU betroffen, aber auch direk-
tes Ziel von Antidumpingzöllen, etwa der USA.  
Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, 
die Nachwehen der aggressiven US-Handelspolitik un-
ter der Trump Administration und die chinesischen Stra-
tegien hinsichtlich internationaler Infrastrukturinvestitio-
nen und globaler Technologieführerschaft prägten die 
ergriffenen Handelsschutzmaßnahmen und auch 
Adaptierungen zugrundeliegender nationaler Regeln 
für deren Anwendung – im Fall der EU hin zu tendenziell 
höheren Zöllen und schnellerer Anwendung.  
Die COVID-19-Pandemie verstärkt die jüngste Tendenz 
zu aggressiverem Einsatz dieser handelspolitischen In-
strumente und trägt möglicherweise dazu bei, dass sie 
um weitere Anwendungsbereiche ergänzt werden.  
Gerade im Stahlsektor, der häufig Ziel von Antidum-
ping-, Ausgleichs- und Schutzzöllen ist, ist ein multilate-
rales Abkommen für einen strukturierten Abbau von 
Überkapazitäten unerlässlich für eine nachhaltige Re-
duktion von Dumpingrisiken und Handelsstreitigkeiten. 
Um einer Eskalation von Handelsschutzmaßnahmen 
entgegenzuwirken, sollte sich die EU im Rahmen der 
WTO für klarere und strengere Regeln für den Nach-
weis, dass wirtschaftliche Schäden tatsächlich auf 
Dumping zurückzuführen sind, einsetzen. 
Auch wenn die EU hinsichtlich Transparenz vorbildlich 
voranschreitet, gibt es auch hier großes Potenzial für 
Verbesserung, insbesondere im Hinblick auf spezielle 
Agrarschutzmaßnahmen. Gerade im Hinblick auf den 
im Trade Policy Review der Kommission dargestellten, 
künftig stärkeren Fokus auf Afrika wäre eine offene Dis-
kussion der aktuellen Regelungen preisbasierter Schutz-
maßnahmen angebracht. 
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